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Geleitwort I

Schon im vor mehr als 3000 Jahren verfassten Codex Hammurabi hatte unsere Medicina Foren-
sis den Auftrag, Verletzungen lebender Personen zu begutachten. Im Mittelalter, 1449, erließ der 
Rat in Basel eine strafprozessrechtliche Bestimmung, die sogenannte „Wundschau“. Es handelte 
sich dabei um eine gerichtliche Ärztekommission zur Identifizierung, d. h. Qualifizierung von 
Verletzungen. Knapp hundert Jahre später wurde dieser klinisch-rechtsmedizinische Auftrag 
auch in der von Karl V erlassenen Constitutio criminalis Carolina institutionalisiert. Schließlich 
soll auch die Gründung der weltweit ersten Lehrkanzel für gerichtliche Medizin an der Univer-
sität Wien 1804 mit dem Erlass neuer strafrechtlicher Bestimmungen bei Körperverletzungen 
in Zusammenhang stehen. Diese kurzen fachgeschichtlichen Aspekte unterstreichen die frühe 
Bedeutung der klinisch-forensischen Medizin, der „Rechtsmedizin für Lebende“. Und wenn 
einer der Altmeister unseres Faches, nämlich Julius Kratter, auch noch meinte, „dass sich die 
gerichtsärztliche Beurteilung der nicht tödlichen Verletzungen viel schwieriger gestalte als die 
Beurteilung der von vornherein ziemlich klar liegenden tödlichen Verletzungen“, dann ist das 
Erscheinen dieses interdisziplinären Praxisleitfadens nur zu begrüßen.

Dies auch vor dem Hintergrund einer modernen Gesetzgebung, die den Stellenwert gutach-
terlicher Stellungnahmen zu Fragen der sexuellen Gewalt, der körperlichen und psychischen 
Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern sowie der immer mehr zu beachtenden 
Gewalt gegen alte, oft hilflose Menschen beträchtlich erhöht hat. Dementsprechend nehmen 
die gutachterlichen Aufträge dieses forensischen Gebietes exponentiell zu, damit verbunden 
auch die Implementierung zahlreicher Kompetenzzentren für die klinisch-rechtsmedizinische 
Untersuchung von Opfern von Gewalt.

Der transdisziplinäre Ansatz dieses Werks garantiert nicht nur wertvolle fachliche Orientierung 
für Sachverständige in dieser verantwortungsvollen Tätigkeit, sondern wird auch die – häufig 
kooperativ eingebundenen – klinisch tätigen Ärzte, das Pflegepersonal und auch die Organe 
der Rechtspflege einschließlich der Polizei für diese heute oft immer noch tabuisierte The-
matik in unserer Gesellschaft sensibilisieren. Die moderne klinisch-forensische Bildgebung 
unterstützt dabei nicht nur die objektive Dokumentation der Befunde, sondern auch deren 
Interpretation positiv. Nicht zuletzt wird dieser für die Bewältigung der täglichen Herausfor-
derungen gedachte „Praxisleitfaden“ auch das wissenschaftliche Problembewusstsein schärfen 
und zur Grundlage fruchtbarer forensischer Forschung in diesem wichtigen und umfangrei-
chen rechtsmedizinischen Feld werden.

Gründe genug also, dem Werk eine große Verbreitung zu wünschen; verbunden natürlich 
mit einem Erfolg, wie er sich am besten mit dem Titel des alten chinesischen forensisch-
medizinischen Lehrbuchs von Sung Tzu “The washing away of wrongs” ausdrücken lässt; das 
soll heißen, dieses Buch wird auch die Irrtumsrate auf diesem schwierigen Begutachtungsfeld 
reduzieren. Denn nur dann lässt sich unser berufliches Leitbild: „Ein richtiges Gutachten kann 
ebensoviel wert sein wie ein richtiges Medikament“ (Leithoff) realisieren.

em. Prof. Dr. Richard Dirnhofer
Universität Bern, Schweiz
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Geleitwort II

Wer als Beobachter in Strafprozessen sitzt, merkt rasch, wie sehr die Klärung eines Kriminalfalls 
und die Herstellung von Gerechtigkeit von der Fachkompetenz der Richter und Staatsanwälte, 
der Gutachter und der sachverständigen Zeugen abhängt. Ich habe in den vergangenen Jahren 
immer wieder erlebt, dass Sachverständige immenses Unheil heraufbeschworen, weil sie von 
ihrer Sache eben nicht genug verstehen. Und es gibt Richter und Staatsanwälte, die solche 
Defizite nicht einmal bemerken und sich auf die Aussagen unkundiger Gutachter verlassen. 
Die Folgen trägt oft genug der Angeklagte.

Durch Fehleinschätzungen von Juristen und Experten entgehen Schuldige ihrer verdienten 
Strafe, oder – noch schlimmer – werden Unschuldige verurteilt. Ein Richter mag sich im 
Strafrecht und der Strafprozessordnung auskennen – von Rechtsmedizin versteht er nicht 
mehr als jeder Laie. Weder im Studium noch im Vorbereitungsdienst wird Juristen viel von 
dem beigebracht, was sie als »Hilfswissenschaften« bezeichnen. Und schon gar nicht lernt 
der Richter einen Sachverständigen von jemandem zu unterscheiden, der sich nur dafür hält. 
Ein Richter muss sich das nötige Wissen – oft auf Kosten der Angeklagten – im Laufe seiner 
Berufsjahre selbst erwerben. Mitunter gelingt es ihm nicht, ein Gutachten minderer Güte als 
ein solches zu erkennen.

Ein Rechtsmediziner, der die Spuren eines Tötungsdelikts nicht erkennt, trägt dazu bei, dass 
der Täter nicht aus dem Verkehr gezogen wird, und womöglich weitere Taten begeht. Ein 
Arzt, der die Selbstverletzungen einer Frau als Zeichen einer Vergewaltigung missdeutet, 
macht sich mitschuldig an einem Fehlurteil und an der Zerstörung eines Menschenlebens. 
Die Verantwortung ist gewaltig.

Aber nicht nur Richtern und Sachverständigen können gravierende Fehler passieren, oft 
werden die Weichen schon viel früher falsch gestellt – von Ärzten und Krankenschwestern, 
Polizeibeamten und von Mitarbeitern in Beratungsstellen. So erkennen Ärzte immer wieder 
die Zeichen von Misshandlung oder Vernachlässigung am kindlichen Körper nicht. Allzu 
bereitwillig glauben sie die übliche Geschichte vom Sturz aus dem Hochstuhl oder der chro-
nischen Appetitlosigkeit und schicken ein Kleinkind nach medizinischer Versorgung zurück 
in die Familienhölle. Bei fast allen Fällen tödlicher Kindesmisshandlung stellt sich im Straf-
prozess später heraus, dass mindestens ein, oft mehrere Ärzte im Vorfeld mit Hämatomen, 
Knochenbrüchen oder Zeichen massiver Unterversorgung des Kindes konfrontiert waren - das 
Erscheinungsbild aber nicht richtig eingeordnet hatten. 

Andersherum stellt sich bei der Aufdeckung von Fehlurteilen wegen vermeintlicher Verge-
waltigung regelmäßig heraus, dass Polizeibeamte sich vorzeitig zum Nachteil eines Beschul-
digten festlegen und auf das nähere Hinsehen verzichten. Aus Unkenntnis akzeptieren sie die 
vorgezeigten Verletzungen einer Zeugin als Vergewaltigungsfolgen und verließen sich auf 
den ersten oberflächlichen Eindruck. Auch hier kann sich der Bürger mehr Kompetenz beim 
ersten Zugriff nur wünschen. 
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Wer mit Gewalt und Kriminalität zu tun hat oder zu tun bekommt, muss Entscheidun-
gen treffen und diese Entscheidungen müssen schnell fallen und sie müssen richtig sein, 
andernfalls droht eine Katastrophe. Deshalb sind Leitfäden für Laien auf diesem Feld so 
hilfreich.

Auch dieses Buch ist verdienstvoll und wichtig. Möge es der Aufklärung und Ausbildung all 
jener dienen, die Entscheidungen treffen müssen. Und möge es verhindern, dass Unrecht 
geschieht. 

Sabine Rückert
Gerichts- und Kriminalreporterin 
DIE ZEIT 
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Vorwort der Herausgeber

Das Aufgabengebiet der sog. „Klinischen Rechtsmedizin“, wobei das Adjektiv „klinisch“ be-
deutet, dass lebende Personen im Mittelpunkt stehen, hat sich in den letzten Jahren als logische 
Konsequenz einer über hundertjährigen Begutachtungspraxis durch Ärzte der Fachrichtung 
Rechtsmedizin (auch als Gerichtsmedizin oder gerichtliche Medizin bezeichnet) herausge-
bildet, um den neuen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden (siehe dazu auch 
Kapitel 1 „Geschichte und Aufgabenfelder der klinischen Rechtsmedizin“ von Prof. Pollak). 
Die Inhalte wurden bislang beinahe ausschließlich in den Lehrbüchern der Rechtsmedizin 
kommuniziert. In vorliegendem Buch wurde der etwas weiter gefasste Begriff „klinisch-foren-
sische Medizin“ benutzt, um vor allem all jene Berufsgruppen (v. a. Ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen, Juristen, Polizeibeamte und mit der Betreuung von Gewaltopfern betraute 
Disziplinen) einzuschließen, welche gemeinsam mit Ärzten der Rechtsmedizin Sachverhalte 
mit klinisch-forensischer Relevanz bearbeiten.

In der Praxis ergibt sich vor allem eine gewisse Kluft zwischen zwei Gruppen: Auf der einen 
Seite die Vertreter des Rechtes, allen voran Staatsanwälte und Richter, die sich täglich mit der 
Beauftragung von Untersuchungen sowie mit der Rechtsprechung in einer Materie konfron-
tiert sehen, in der sie häufig nur unzureichend ausgebildet wurden. Auf der anderen Seite alle 
Vertreter der kurativ ausgerichteten medizinischen und sozialen Dienste, die sich im Alltag mit 
der für viele verwirrenden gesetzlichen Lage auseinandersetzen müssen. Unkenntnis in dieser 
Materie führt leider allzu häufig zu diagnostischem und „therapeutischem“ Nihilismus, mit allen 
nachteiligen Konsequenzen für Betroffene und auch für die, die letztlich darüber urteilen sollen.

Die diversen Aspekte der klinisch-forensischen Medizin von Kindesmisshandlung und -miss-
brauch, Gewalt gegen alte Menschen, häuslicher und sexualisierter Gewalt, Folter, Selbstbeschä-
digung bis hin zur forensischen Altersdiagnostik am Lebenden werden in den gegenwärtigen 
Curricula des Medizin- als auch des Jurastudiums nicht oder nur ungenügend berücksichtigt. 
Im Gegensatz dazu stellen aber gerade juristische Fragestellungen, die nur mit ärztlichen 
Vorkenntnissen beantwortet werden können (das Kerngebiet der klinisch-forensischen Medi-
zin) einen wesentlichen Teil des gerichtlichen Alltags dar. Diese komplexe Materie wurde im 
deutschen Sprachraum bisher noch nicht in einem allgemein verständlichen interdisziplinären 
Übersichtswerk dargestellt. Um die heterogene Materie vollständig zu erfassen, wurden auch 
Kapitel zu den Themen klinisch-forensische Fotodokumentation, weibliche Genitalverstümme-
lung, forensische Psychiatrie, Alkohologie, Toxikologie, Spurenkunde, medizinische Aspekte 
polizeilicher Zwangsmaßnahmen etc. mit in das Buch aufgenommen.

Aufgrund der zahlreichen Themenbereiche und der Vielzahl der beitragenden Autoren wa-
ren trotz Bearbeitung der verschiedenen Kapitel durch die Herausgeber manche inhaltlichen 
Redundanzen unvermeidbar. Rechtsmedizin ist ein vielschichtiges Feld, und in diesem Sinn 
muss die Sichtweise der einzelnen Autoren nicht immer vollständig mit der der Herausgeber 
übereinstimmen. Das Zulassen unterschiedlicher Auffassungen und Begrifflichkeiten wurde 
bewusst gewählt, um die immense Breite des Fachgebiets und die Bedeutung des interdiszi-
plinären Austauschs und der Zusammenarbeit aufzuzeigen. Dass die Beiträge ganz unter-
schiedlich gewichtet sind, liegt bereits in der Tatsache begründet, dass es sich um ein großes 
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multiprofessionelles Autorenteam aus drei Ländern handelt. Dies zeigt aber auch den unter-
schiedlichen Zugang der verschiedenen Fachrichtungen zu einer vielseitigen Materie, die eines 
ganz wesentlich vereint: es handelt sich in der Regel um alltägliche Phänomene, von denen 
menschliche Schicksale abhängen, deren Erkennung und „Behandlung“ im weitesten Sinne 
aber vom Engagement und Sachverstand einzelner Personen lebt.

Das vorliegende Buch beleuchtet daher alle wichtigen Aspekte zu klinisch-forensischen The-
men, vermittelt die aktuellen Standards und unterstützt Kontaktpersonen dabei, bereits in der 
Phase des Erstkontakts ihren optimalen Beitrag zu einer adäquaten Vorgehensweise im Sinne 
der Opfer zu leisten. Es vermittelt dem in der Regel kurativ tätigen Arzt die Grundlagen der 
Verletzungsdokumentation und Beweismittelsicherung. Den mit derartigen Fällen befassten 
Juristen und Angehörigen von Opferschutzeinrichtungen werden die zur Verfügung stehenden 
Untersuchungsmöglichkeiten und deren Aussagekraft näher gebracht. Die Themen werden, 
ganz im Sinne der dem Fachgebiet der Rechtsmedizin eigenen „Übersetzerfunktion“, allgemein 
verständlich und didaktisch gut aufbereitet dargestellt.

Die Untersuchung von Geschädigten bzw. Opfern von Gewalt im weitesten Sinne in einem 
technisch und personell gut ausgestatteten Institut für Rechtsmedizin stellt zwar gewissermaßen 
den „Goldstandard“ dar, ist aber dennoch vielerorts mangels Infrastruktur gänzlich illusorisch. 
Da sich viele juristische Fragen häufig erst sehr viel später ergeben, ist es überdies zwingend 
notwendig, frühzeitig die entsprechende Dokumentation vorzunehmen. Die Herausgeber und 
die Autoren hoffen mit dieser ersten deutschsprachigen Übersicht einen Grundstein für eine 
zukünftige engere interdisziplinäre Betrachtungsweise geschaffen zu haben.

Da der Tätigkeitsbereich der „Klinisch-Forensischen Medizin“ abhängig von wissenschaftli-
chem Fortschritt, sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischen Initiativen 
hinsichtlich Inhalt und Methodik auch in Zukunft Änderungen unterworfen sein wird, sind 
wir zuversichtlich, Ihnen diesen Leitfaden auch in zukünftigen Auflagen, angepasst an neue 
Entwicklungen und Erfordernisse, vorlegen zu können. Rückmeldungen an die Herausgeber 
sind daher in diesem Zusammenhang stets willkommen.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, 
wie z. B. Patient/Patientin, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbe-
handlung für beide Geschlechter.

Die Herausgeber,
Martin Grassberger
Elisabeth Türk
Kathrin Yen
Wien, Hamburg, Heidelberg im Oktober 2012
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Eine kurze und prägnante Definition des Begriffs 
„Rechtsmedizin“ (in Österreich „Gerichtliche Me-
dizin“) stammt von Julius Kratter (1848–1926); er 
gehörte zu den Gründungsvätern der Deutschen Ge-
sellschaft für Gerichtliche Medizin und war in den 
Jahren 1892–1919 Fachvertreter an der Universität 
Graz. Kratter formulierte 1912 in seinem Lehrbuch: 
„Gerichtliche Medizin ist die Anwendung medizi-
nischer Kenntnisse für Zwecke der Rechtspflege.“

Unter „Klinischer Rechtsmedizin“ versteht man 
die Anwendung gerichtsärztlichen Wissens und 
medizinischer Fertigkeiten auf lebende Personen 
nach den speziellen Erfordernissen und Vorgaben 
der jeweiligen Rechtsordnung (Pollak u. Saukko, 
2000a).

1.1 Historischer Rückblick

Im deutschen Sprachraum reichen die Ursprünge 
der Gerichtlichen Medizin bis in die Zeit der früh-
germanischen Rechte zurück (Schmidt, 1953). Im 
Spätmittelalter spielte die medizinische Sachver-
ständigentätigkeit in den Stadtrechten eine wichtige 
Rolle, wenn es um die Untersuchung und Beurtei-
lung von Verletzungen ging (v. Neureiter, 1935).

1532 wurde die nach Kaiser Karl V. benannte 
„Constitutio Criminalis Carolina“ („Peinliche Hals-
gerichtsordnung“) als kodifiziertes Strafrecht verab-

 . Abb. 1.1 Kaiserin Maria 
Theresia (1717–1780) und Titel-
blatt der „Constitutio Criminalis 
Theresiana”
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schiedet. Diese sog. Carolina sah vor, dass ärztliche 
Sachverständige zur Klärung von medizinischen 
Beweisfragen angehört werden (Mallach, 1996).

In der Folgezeit befassten sich bedeutende Per-
sönlichkeiten, wie der Basler Stadtarzt und Anatom 
Felix Platter (1536–1614) und der päpstliche Leib-
arzt Paolo Zacchia (1584–1659), mit den damaligen 
gerichtsmedizinischen Themen, zu denen neben den 
Körperverletzungen auch ärztliche Behandlungsfeh-
ler und die Beurteilung forensisch-gynäkologischer 
Befunde gehörten (Händel, 2003).

1769 wurde in der Regierungszeit Maria There-
sias für die habsburgischen Territorien die „Consti-
tutio Criminalis Theresiana“ erlassen (. Abb. 1.1). 
Darin fanden sich bereits detaillierte Anweisungen 
an die „Leib- und Wundärzte“ hinsichtlich der Ab-
fassung von Attesten und der Beschreibung von 
Verletzungen.

Im 19. Jahrhundert etablierte sich die gerichtli-
che Medizin als universitäre Spezialdisziplin. 1804 
wurde von Kaiser Franz II. an der Wiener Universität 
die erste Lehrkanzel für „Gerichtliche Arzneikunde 
und Medizinische Polizeiwissenschaft“ errichtet. 
Wenig später wurden auch in Prag (1807) und in 
Berlin (1820) Lehrstühle für Staatsarzneikunde 
eingerichtet. Eduard von Hofmann (1837–1897), 
der im Jahr 1875 den Wiener Lehrstuhl übernahm, 
trennte sich als Erster von der „Medizinischen Po-
lizei“ (öffentliches Gesundheitswesen einschließlich 
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Hygiene) und widmete sich ausschließlich der ge-
richtlichen Medizin (. Abb. 1.2).

1904 konstituierte sich die „Deutsche Gesell-
schaft für Gerichtliche Medizin“ (jetzt „Deutsche 
Gesellschaft für Rechtsmedizin“), deren wichtigste 
Aufgabe die Förderung der rechtsmedizinischen 
Forschung war und ist (Strassmann, 1906; Pollak, 
2004a). In den folgenden Jahrzehnten kam es zu 
einer fortschreitenden Spezialisierung und Ausdif-
ferenzierung von Subdisziplinen (forensische Toxi-
kologie, Blutalkoholkunde, Blutgruppenserologie, 
forensische Psychiatrie).

1.2 Entwicklung der klinischen 
Rechtsmedizin

Wie erwähnt, reicht die ärztliche Beurteilung von 
deliktisch zugefügten Körperverletzungen bis in 
das Mittelalter zurück. Einen weiteren Themen-
schwerpunkt bildete bis in die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts die forensische Sexualmedizin, wobei 
die behandelten Fragen von der Virginitätsdiagnos-
tik bis zum kriminellen Abort reichten (Hofmann 
u. Haberda, 1927). Eine Sonderstellung nahm und 
nimmt die forensische Psychiatrie ein, die noch 
im 20. Jahrhundert von manchen Fachvertretern 
als integraler Bestandteil der gerichtlichen Medizin 
betrachtet wurde.

 . Abb. 1.2 Eduard von Hofmann (1837–1897)

 . Abb. 1.3 Wiedergabe einer 
Illustration aus der Erstbe-
schreibung doppelstreifiger 
Hämatome von Walcher (1932)


